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Grundsätzliches: 
Jede Bearbeitung von Wein 
(Rühren, Filtration, Abzug, etc.) 
bringt Sauerstoff in den Wein, 
der von den Inhaltsstoffen 
 umgesetzt wird. Neben den 
Aromastoffen und Phenolen 
nimmt auch die schwefelige 
Säure Sauerstoff auf und wird 
aus der freien in die gebunde-
ne Form überführt. Aus diesem 
Blickwinkel ist die schonende 
Weinbehandlung besonders 
wichtig. Bei reduktiver Trau-
benverarbeitung (SO2; Ascor-
binsäure; CO2) ist hier darauf 
ein besonderes Augenmerk zu 
legen. 

Auch bei bereits geschwefel-
ten Weinen geht Sauerstoff-
kontakt bei frisch fruchtigen 
Weinen zu Lasten der Aroma-
tik und sollte soweit als mög-
lich minimiert werden. Eine 
Ausnahme bilden hier Weine, 
die nach der Gärung noch im-
mer „laute“ bzw. Böcksernoten 
zeigen. Falls diese Aromatik 
von der Hefe kommt (unbe-
dingt kosten!) sollte ein zwei-
ter Abzug erfolgen. In schlim-
men Fällen sollte eine Gabe 
von Kupfersulfat im Vorver-
such ausgekostet werden. Falls 
eine solche Maßnahme not-
wendig ist, ist es sinnvoll, diese 
noch im hefetrüben Zustand 
durchzuführen. Zu beachten 
ist hierbei, dass durch den Ein-
satz von Kupfersulfat sorten-
typische Aromen der Sorte 
Sauvignon Blanc in Mitleiden-
schaft gezogen werden.  

Erstschwefelung 
Gerade bei primärfruchtigen 
Weinen ist eine rasche Schwe-
felung nach der Gärung emp-
fehlenswert, um den Charakter 
der Jungweine nach der Gä-
rung zu erhalten. Trotzdem 
muss darauf geachtet werden, 
nicht zu früh nach der Gärung 

zu schwefeln, da bei einer 
Restaktivität der Hefe deutlich 
höhere Schwefeldosagen not-
wendig sind. Daher ist es emp-
fehlenswert, zumindest 14 Tage 
nach sicherem Gärende zu 
warten, bevor die Schwefelung 
erfolgt. Diese Zeitspanne reicht 
aus, um sicher zu gehen, dass 
keine Restaktivität der Hefe 
mehr vorhanden ist. Außerdem 
ist es notwendig, auf das Klär-
verhalten der Jungweine be-
sonders acht zu geben. Begin-
nen sich diese von selbst zu 
klären und ist keine Batonnage 
angedacht, sollte, auch wenn 
dies in weniger als 14 Tagen 
passiert, geschwefelt werden. 
Bei gesundem Traubenmateri-
al, tiefen pH-Werten und ho-
her Säure ist eine Jungwein-
schwefelung mit 50 – 60 mg/l 
vollkommen ausreichend. Bei 
Problemen mit faulem Lesegut 
bzw. hohen pH-Werten sollte 
die Erstschwefelung mit bis zu 
80 mg/l erfolgen. 

Biologischer 
Säureabbau (BSA) 
Falls ein BSA angestrebt wird, 
sollte dieser unmittelbar nach 
dem Abzug mittels Bakterien-
kulturen eingeleitet werden. Es 
empfiehlt sich, vor der Einlei-
tung eine Kontrolle des pH-
Wertes, des Zuckergehaltes, 
sowie des Äpfelsäure-, Wein-
säure- und Zitronensäurege-
haltes. Optimaler pH-Wert ist 
zwischen 3,2-3,5. Sollte der 
pH-Wert über 3,6 liegen, darf 
nur bei Restzuckerwerten un-
ter 4 g/l beimpft werden. Bei 
Rotweinen empfiehlt es sich, 
nach dem Abpressen 2 Tage zu 
warten, einen Abzug zu ma-
chen und dann erst die Kultu-
ren zuzusetzen. Während des 
BSA ist darauf zu achten, dass 
die Temperatur zumindest 
über 15 °C und im Idealfall bei 
ca. 18 – 20 °C liegt. Jegliche Art 

von Sauerstoffkontakt muss 
vermieden werden, da dieser 
zu einer Verstärkung laktischer 
Noten (Joghurt, Butter, …..) 
führt. Daher empfiehlt es sich, 
die Hefetrübung und den er-
höhten Kohlensäuregehalt als 
Oxidationsschutz zu nutzen. 
Wie generell nach der Gärung 
ist auch hier das Vollhalten der 
Behälter das Gebot der Stun-
de. Ein sensorisches Begleiten 
des BSA ist empfehlenswert, 
dennoch ist eine Analyse des 
Äpfelsäuregehaltes notwendig, 
um ein sicheres Ende festzu-
stellen. Durch Batonnage im 
Weißwein ist es möglich, di-
verse laktische Noten zu min-
dern. Besonders die Wochen 
unmittelbar nach Ende des BSA 
sind hier ausschlaggebend. Bei 
Rotweinen, die ins Holz gehen 
sollen, ist es sicherer, diese  
3 Wochen nach dem Ende des 
BSA eine Erstschwefelung mit 
40-50 mg/l zu verabreichen 
und grob filtriert ins Holz zu 
 legen. 

Der spontane BSA 
Bei einer lang hingezogenen 
Endvergärung in Kombination 
mit hohen pH-Werten ist es 
wahrscheinlich, dass es zu ei-
nem spontanen BSA kommt. 
Dabei wird von Bakterien die 
Äpfelsäure in Milschsäure 
(Verhältnis 2:1) „umgebaut“ 
und der Wein verliert senso-
risch und analytisch an Säure, 
wird somit milder und es kann 
zu lactischen Noten kommen. 
Diese erinnern an Molke und 
Butter. Besteht der Verdacht, 
dass ein BSA am Laufen ist, 

kann man dies am leichtesten 
mit einer Analyse des Milch-
säuregehaltes feststellen. 

Wird ein solcher Wein „ent-
deckt“ und zeigt keine bis ganz 
leichte lactische Noten, kann 
er bei einem Milchsäuregehalt 
von erst 0,1 – 0,3 g/l noch 
 abgeschwefelt werden. Diese 
Vorgehensweise ist jedoch nur 
ratsam, wenn die alkoholische 
Gärung bereits beendet ist.  

Wenn die lactischen Noten 
noch deutlich spürbar sind 
bzw. die alkoholische Gärung 
noch nicht beendet ist, muss 
der BSA bis zum Ende geführt 
werden. Um das zu erreichen, 
ist es ratsam, die Temperatur 
des Weines auf über 15°C zu 
heben und die Hefe regelmä-
ßig aufzurühren. Damit kann 
erreicht werden, dass der BSA 
möglichst schnell durchzieht 
und sich weniger lactische No-
ten bilden. Meist passiert es, 
dass sich bei „Steckenbleibern“ 
die Gärung nach dem BSA 
fortsetzt. Eine analytische Be-
gleitung des BSA ist ratsam, da 
nur so sicher festgestellt wer-
den kann, ob der Säureabbau 
fertig ist (Äpfelsäuregehalt ist 
bei 0 g/l). Diese Bestimmung 
erfolgt im Beratungslabor der 
Wahl. Eine frühe Füllung von 
Weinen mit BSA ist nicht rat-
sam, da diese einen längeren 
Hefekontakt brauchen, um 
harmonisch zu werden und um 
die entstandenen lactischen 
Töne zu reduzieren. 

Ein frohes und besinnliches 
Wei(h)nachtsfest wünscht aus 
Silberberg, 

Karl Menhart

■ Arbeitskalender im Keller 
Karl Menhart, Bildungszentrum für Obst- und Weinbau Silberberg

Es sieht so aus, als würde sich 2022 in die Reihe der guten Weinjahre einordnen, die wir glücklicherweise in den letzten 
Jahren hatten. Die Gärung sollte bis auf einige „Langgärer“ zum größten Teil abgeschlossen sein. Die Weine sind in 
 diesem Stadium sehr anfällig für jegliche Oxidation und deshalb sollte beim weiteren Vorgehen einiges beachtet 
 werden.

K L E I N A N Z E I G E N  
Gratis für Abonnenten und Mitglieder des LOWGV! Unter Tel.-Nr. 0316/ 
8050-1630, Fax 8050-1620, e-mail: office@obstweingarten.at, können Sie 
ihre Kleinanzeige bis 15. des Vor monats  auf geben. 

Weingarten zu verpachten: 1,2 ha Weingarten in Graz Umgebung  
(Hitzendorf) zu verpachten. Tel. 0664/1950585


